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RS OGH 1955/4/20 7Ob184/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.04.1955

Norm

ZPO §228 B3aa

Rechtssatz

Es fehlt das rechtliche Interesse, wenn bei Bestehen einer gemeinsamen Hauptmiete zwischen zwei Personen der eine

Hauptmieter gegen den anderen eine Feststellungsklage einbringt, daß er "zu gleichen Teilen" mit dem anderen

Hauptmieter sei.
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